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Vorwort

Das Mobiltelefon ist zwischenzeitlich zu einem zentralen Begleiter für den pri-
vaten und beruflichen Alltag geworden. Es wird routinemäßig unter anderem für
soziale Interaktionen (z. B. Bild-, Nachrichten- oder Videoaustausch), als Infor-
mations- und Speichermedium sowie zur Navigation verwendet. Selbst Einkäufe
in stationären Ladengeschäften werden mit zunehmendem Anteil in Form von
elektronischen Bestellungen über das Mobiltelefon abgeschlossen. Lediglich eine
Verifikation der zur Jahrtausendwende aufgestellten These, dass sich auch ein mo-
biles Bezahlen durchsetzen wird, gelang bisher nicht. Dies ist umso überraschen-
der, weil das Mobiltelefon zahlreiche Vorteile vereint, die eigentlich den Anforde-
rungen von modernen Konsumenten entsprechen sollten. Neben der Möglichkeit,
relativ schnell und einfach sowie im Grundsatz unabhängig von Ort und Zeit ein-
kaufen zu können, kann insbesondere auch auf die Mitnahme einer Geldbörse mit
diversen Kunden- und Bankkarten verzichtet und der abschließend durchzufüh-
rende Bezahlvorgang ohne Medienwechsel vorgenommen werden. Bislang gelang
es allerdings keinem der vielfältigen Mobile Payment-Angebote, eine kritische
Nutzerzahl zu erreichen beziehungsweise sich erfolgreich im Markt für Zahlungs-
transaktionen zu etablieren. Der Zahlungsverkehrsmarkt scheint somit einen der
letzten Lebensbereiche zu bilden, der noch nicht von Mobilgeräten durchdrungen
und geprägt wird. Aber woran liegt es, dass deutsche Konsumenten nicht mit dem
Mobiltelefon bezahlen?

Der vorliegende Band aus der Edition BANKMAGAZIN nimmt diese zentra-
le Fragestellung auf und bietet in drei Teilen mit jeweils sieben Beiträgen einen
umfassenden Überblick zu Grundlagen, Herausforderungen, Rahmenbedingungen,
Strategien sowie Lösungsansätzen für ein mobiles Bezahlen, insbesondere am sta-
tionären Point-of-Sale. Um sowohl die Wissenschaft für die Praxis zugänglicher
zu gestalten, als auch umgekehrt die Praxis in der Wissenschaft besser zu be-
rücksichtigen, erfolgte hierzu eine integrative Verbindung von theoretischen und
praktischen Erkenntnissen. Dieses Buch kann daher für Dozierende, Studierende
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VI Vorwort

und Unternehmensverantwortliche gleichermaßen als Lern-, Nachschlage- und In-
spirationsquelle dienen.

Im ersten Buchteil werden unter anderem die Änderungen des Handelsumfelds
sowie der Wandel der Bedürfnisse, Erwartungen und Verhaltensweisen von Kon-
sumenten aufgezeigt. Daneben werden Grundlagen beispielsweise zu bargeld-,
buchgeld- und digitalgeldbezogenen Zahlungsinstrumenten vermittelt. Insgesamt
steht die Beantwortung der nachfolgenden Fragestellungen im Vordergrund.

� Wie hat sich das Handelsumfeld in den vergangenen Jahren verändert?
� Welche (neuen) Bedürfnisse und Erwartungen haben Konsumenten?
� Was beeinflusst die Entscheidung, wann, wo, wie lange, was und wie viel ein-

gekauft wird?
� Wie hat sich das Shoppingverhalten von Konsumenten verändert?
� Können und sollen mobile Bezahlsysteme das Bargeld verdrängen?
� Was sind die Motive für bare beziehungsweise unbare Zahlungsweisen?
� Wie können mobilgerätebasierte Zahlungssysteme differenziert werden?
� Wie unterscheiden sich z. B. Single-, Cross-, Multi- und Omni-Channel-Ab-

satzstrategien?
� Wie ist das Mobiltelefon im Rahmen einer Customer Journey einzuordnen?
� Wird es zukünftig noch eine Kassenzone geben und wie könnte diese gestaltet

sein?
� Welche Auswirkungen, Herausforderungen und strategischen Implikationen er-

geben sich aus den jeweiligen Überlegungen für den Handel?

In Teil zwei des Buches erfolgt eine Fokussierung auf Mobile Payment. Neben
theoretischen Grundlagen zu beispielsweise Standards, Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen zur Akzeptanz von Innovationen im Zahlungsmittelbereich wer-
den praktische Erfahrungen zu gescheiterten, aber auch funktionalen Ansätzen in
Deutschland und Großbritannien dargestellt. Zielsetzung ist die Beantwortung von
zahlreichen Fragestellungen im Umfeld von Mobile Payment.

� Welche wesentlichen Standards und Technologien beziehungsweise Datenüber-
tragungswege mit Bezug zum Mobile Payment gibt es?

� Wie funktionieren bisherige, auf Kartenmissbrauch spezialisierte Betrugserken-
nungssysteme?

� Was ist unter PSD2, XS2A und Instant Payment zu verstehen?
� Welche (neuen) Herausforderungen ergeben sich dadurch jeweils für Banken?
� Wie sollten nutzerfreundliche Applikationen für den Einsatz am POS gestaltet

werden?



Vorwort VII

� Welche Faktoren im Umfeld des mobilen Bezahlens sind aus Konsumenten-
und Händlerperspektive erfolgskritisch?

� Wie könnte ein konkretes Handlungs- und Bewertungsmodell für Mobile Pay-
ment aussehen?

� Warum sind empirische Tests trotz zum Teil mathematisch komplex anmu-
tenden Berechnungen hinsichtlich einer praktischen Relevanz umsetzungsbe-
grenzt?

� Inwiefern ist die deutsche Positionierung im internationalen Mobile Payment
Technologie Readiness Index zu relativieren?

� Welche bekannten Mobile Payment-Lösungen wurden zwischenzeitlich wieder
eingestellt?

� Welche Mobile Payment-Lösungen waren im Januar 2017 bei welchen Händ-
lern in Deutschland tatsächlich funktional?

� Weder mit Apple Pay, noch mit der Applikation boon funktionierte in Deutsch-
land im Januar 2017 ein umwegefreies Bezahlen mit Apple-Mobiltelefonen.
Mit welcher Lösung gelang dies?

� Wie hoch ist derzeit bei einer realistischen Einschätzung das Marktpotenzial für
Mobile Payment in Deutschland und wie dynamisch könnte sich dieses entwi-
ckeln?

� Welche Mobile Payment-Lösungen gibt es in Großbritannien und welche Kon-
sumenten nutzen diese in welcher Form?

Im dritten und letzten Teil des Buches erfolgt eine Fokussierung auf Praxis-
beiträge zu bestehenden, zukünftig eventuell funktionalen oder im Fall von mpass
auch bereits nicht mehr funktionalenMobile Payment-Lösungen. Die wesentlichen
Inhalte resultieren aus der Beantwortung der nachfolgenden Fragen.

� Warum scheiterte der auf Mobilfunkanbieter zentrierte Ansatz mpass, der mit
zu den ersten und erfolgreichsten Mobile Payment-Lösungen gehörte?

� Welche Mobilitätsstrategie verfolgt das Unternehmen Payback und wie funk-
tioniert die Mobile Payment-Lösung Payback Pay?

� Welche Wachstumsoptionen im Mobile Payment bestehen aus Sicht von pay-
direkt, dem gemeinsamen Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und
Sparkassen?

� Welche zentrale Handlungsempfehlung ergibt sich für deutsche Banken aus
Sicht der Postbank und inwiefern wird dies in der Postbank-Finanzassistent-
Applikation berücksichtigt?



VIII Vorwort

� Wie funktioniert die Applikation PR Cash, die auf der Basis von Anforderun-
gen mittelständischer Unternehmen in der betrieblichen Steuerberatungspraxis
entwickelt wurde?

� Wie kann der Handel mit Hilfe von S3M („Shopping Mit Meinem Mobile“)
von Scangoru zurück in die Pole Position gelangen?

� Sind die Schweden mit der Applikation Swish tatsächlich bereits in der digita-
len Zukunft angekommen oder wird dabei etwas übersehen?

Zur Begrenzung des Umfangs dieses Vorworts wird auf eine zusammenfassen-
de Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der 21 Beiträge verzichtet. Es wird im
Übrigen darauf hingewiesen, dass im Interesse eines kritischen Diskurses bewusst
davon abgesehen wurde, alle Ansichten und Erkenntnisse aufeinander abzustim-
men beziehungsweise zur Deckung zu bringen. Als zentrale Handlungsimplikation
wird den beteiligten Stakeholdern wie beispielsweise Händlern und Banken emp-
fohlen, Mobile Payment nicht auf eine reine Zahlungsfunktionalität zu reduzieren,
sondern als wesentlichen Teil einer umfassenden Mobilitäts- und Digitalisierungs-
strategie anzuerkennen.

Es verbleibt, mich an dieser Stelle bei allen Autorinnen und Autoren sehr herz-
lich für Ihre Mitwirkung an diesem Buch zu bedanken. Ihre teils langjährige Pra-
xiserfahrung und sehr hohe Fachexpertise haben dieses Buch aus meiner Sicht zu
einer für die Leserinnen und Leser sehr informativen und impulsgebenden Lektüre
geformt.

Des Weiteren möchte ich Anna Pietras und Stefanie Schwibode vom Springer
Gabler Verlag sowie den Herausgebern des Bankmagazins ebenfalls sehr herzlich
danken. Trotz zahlreicher Verzögerungen haben sie dieses Publikationsprojekt im-
mer zuversichtlich und unterstützend begleitet. Neben einem Erfordernis zur Be-
rücksichtigung aktueller Marktgegebenheiten gab es weitere Herausforderungen,
die eine wiederholte, grundlegende Überarbeitung des Gesamtkonzepts erforder-
ten. Aufgrund einer enormen Entwicklungsdynamik ist davon auszugehen, dass es
zum Publikationstermin dennoch bereits wieder Inhalte gibt, die aktualisiert und
ergänzt werden könnten. Im Sinne des berühmten Philosophen Karl Popper ist
eben (leider) auch anzuerkennen, dass sämtliches Wissen nur als vorläufig anzuse-
hen ist.

Stellvertretend für das Autorenteam wünsche ich allen Leserinnen und Lesern
ein angenehmes und informatives Studium dieser anwendungsorientierten Fach-
lektüre und nehme Anmerkungen und Anregungen gerne entgegen.

Heilbronn, im März 2017 Prof. Dr. Ludwig Hierl
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1Handel und Konsument im Spannungsfeld
der Diskontinuität

Ludwig Hierl

Zusammenfassung
Über Printmedien wird bisweilen der Eindruck vermittelt, dass die Zukunft von
Handelsunternehmen noch nie so unsicher und unvorhersehbar war wie aus der
Perspektive der Gegenwart betrachtet. Natürlich ergeben sich durch quasi sys-
teminhärente Wandlungen des politisch-rechtlichen, des sozio-ökonomischen
und des technologisch-ökologischen Umfelds im Allgemeinen sowie der Be-
dürfnisse und Erwartungen von Konsumenten im Besonderen Herausforderun-
gen, die bei einer Nichtbeachtung eine schrittweise Erosion der Wettbewerbs-
position auch von vermeintlich etablierten und gegenwärtig noch erfolgreichen
Unternehmen bis hin zu deren vollständiger Marktbereinigung bedingen kön-
nen. Bei einer Kenntnis und Akzeptanz der geänderten Rahmenbedingungen
eröffnen sich aber auch neue Chancen, die nicht nur zu einem Fortbestehen
in einem hoch kompetitiven Marktumfeld, sondern auch zur Erschließung von
neuen Wachstumspotenzialen beitragen können.

1.1 Begriffsabgrenzung

1.1.1 Vorbemerkung

Die Betriebswirtschaftslehre wird häufig durchaus zutreffend dafür kritisiert, dass
überall dort, wo es an fest vorgegebenen Legaldefinitionen mangelt, häufig ein
Wildwuchs an unterschiedlichsten Begriffen und Definitionen anzutreffen ist. Bei-
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spielhaft wird dies nachfolgend an der relativ trivial anmutenden Kennzahl „Um-
satzrentabilität“ aufgezeigt. So ist bei den Vorbereitungen zur Durchführung ei-
ner vergleichenden Jahresabschlussanalyse bei dieser Kennzahl festzulegen, ob im
Zähler einheitlich für alle Untersuchungsobjekte das Ergebnis der externen Ge-
winn- und Verlustrechnung (Jahresüberschuss beziehungsweise Jahresfehlbetrag),
ein Ergebnis vor Steuern (EBT), ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), ein
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), ein (zumeist nicht
zugängliches) internes Betriebsergebnis oder auch der Bilanzgewinn herangezogen
werden soll. Als einziger Begriff enthält der Bilanzgewinn die zumeist vorschnell
und salopp verwendete Bezeichnung „Gewinn“, kann aufgrund seiner primären
Funktion als Grundlage zur Bemessung der Ausschüttung an Anteilseigner aber
in der Regel auch als einziger Begriff von einer Verwendung bei der Berechnung
einer Umsatzrentabilität ausgeschlossen werden. Die „Umsatzerlöse“ im Nenner
sind als Ertragsposition anzusehen und dürfen daher keine Umsatzsteuer enthal-
ten.Während dies in der Regel von Analysten noch einheitlich so gehandhabt wird,
führt der Umgang mit Erlösschmälerungen wie Boni, Skonti und Rabatten bei se-
paratem Ausweis bereits wieder zu divergierenden Berechnungen. Weiterführende
Informationen zu Kennzahlen finden sich beispielsweise in Quelle [19].

1.1.2 Konsument, Kunde, Käufer und Verbraucher sowie Güter

Es wird darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Fachbuch weder im juristischen,
noch im volks- oder betriebswirtschaftlichen Sinne stringent zwischen den Begrif-
fen Konsument, Kunde, Käufer und Verbraucher differenziert wird.

Gemäß § 13 BGB [6] ist ein Verbraucher eine „natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können“ [6],
also vornehmlich privaten Konsumzwecken dient. Die BezeichnungKunde oder
Käufer schließt demgegenüber gemäß § 14 BGB auch Unternehmer, Unterneh-
men als juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften des privaten
Rechts sowie Stiftungen, Vereine und Körperschaften des öffentlichen Rechts ein,
dieWaren oder Dienstleistungen zu überwiegend gewerblichen, selbständigen, sat-
zungsgemäßen beziehungsweisen dienstlichen Zwecken erwerben.

Im Vordergrund der Überlegungen in diesem Buch steht zumeist der priva-
te Konsum, die Beschaffung von Investitions- beziehungsweise Produktionsgü-
tern durch Unternehmen bleibt daher unberücksichtigt. Weil ein Verbraucher nicht
zwingend die zu privaten Zwecken gekauften Güter selbst nutzt, sondern eventu-
ell an andere Personen zum Ge- oder Verbrauch verschenkt (z. B. an die eigenen
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Kinder), wird zumeist der Begriff Konsument verwendet für die Zielgruppe, die
es mittels Marketing zu erreichen und zu überzeugen gilt.

Entgegen der in den §§ 92, 474 BGB vorgesehenen Begrenzung auf die Be-
zeichnung Verbrauchsgüter, werden in der betriebswirtschaftlichenWarentypolo-
gie [22] körperlich vorhandene Sachgüter, die bewegt werden können, als typische
Vertragsgegenstände des privaten Konsums unterteilt in die beiden Kategorien

� Verbrauchsgüter (wie z. B. Lebensmittel) und
� Gebrauchsgüter (wie z. B. Elektrogeräte, Kraftfahrzeuge, Möbel oder Textili-

en).

Aus vertriebsorientierter Sicht werden Fast Moving Consumer Goods (sog.
Schnelldreher, hohe Abverkaufsgeschwindigkeit) sowie Slow Moving Consumer
Goods (sog. Langsamdreher, geringe Wiederbeschaffungsgeschwindigkeit) unter-
schieden.

Neben materiellen Sachgütern können von Konsumenten auch immaterielle
Güter erworben beziehungsweise kostenfrei oder kostenpflichtig in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Differenzierung ist hier insbesondere möglich nach per-
sonenbezogenen (z. B. Arztbehandlung, Haarpflege) und sachbezogenen Dienst-
leistungen (z. B. Bankberatung, Reparatur eines materiellen Gutes) sowie nach
Rechten (z. B. Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte).

Darüber hinaus sind auch private Kaufverträge für immobile Sachgüter wie
Grundstücke und Gebäude möglich, bedürfen zur rechtsgeschäftlichen Gültigkeit
allerdings gemäß § 311 b BGB einer notariellen Beurkundung.

1.2 Unternehmerische Berücksichtigung geänderter
Rahmenbedingungen

Die Basis für unternehmerischen Erfolg ist die Fähigkeit, ein Geschäftsmodell und
damit insbesondere das Produkt- und Dienstleistungsangebot, die Marketing- und
Vertriebsstrategien sowie die Organisations- und Prozessablaufstrukturen an ein
sich stetig wandelndes Umfeld anzupassen. Unternehmen wird angeraten, mit Hil-
fe von Markt- und Wettbewerbs- sowie Szenario- und Sensitivitätsanalysen in re-
gelmäßigen Abständen zu prüfen, welche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen
sich bei welchen Änderungen von mikro- und makroökonomischen Rahmenbedin-
gungen ergeben, um frühzeitig darauf reagieren und gegebenenfalls in geeigneter
Form gegensteuern zu können.
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Nachfolgend werden ausgewählte Entwicklungen im Bereich politischer, recht-
licher, sozialer, wirtschaftlicher, technologischer und ökologischer Rahmenbedin-
gungen skizziert. Dem modernen Grundprinzip einer Customer Centricity [25,
S. 374] folgend, bei dem Konsumenten und nicht einzelne Produkte oder das Un-
ternehmen insgesamt im Vordergrund der Überlegungen stehen, werden anschlie-
ßend die Auswirkungen aus Konsumentenperspektive aufgezeigt. Entsprechend
der Zielsetzung, eine tiefergehende thematische Auseinandersetzung anzuregen,
werden abschließend exemplarische Impulse für Handlungsimplikationen ge-
geben. Der Fokus der Betrachtungen liegt dabei in Deutschland und hier insbe-
sondere auf dem Handelsbereich. Die Ergebnisse können gegebenenfalls auch auf
andere Regionen und Branchen übertragen werden.

1.2.1 Politische Rahmenbedingungen

Exemplarische Situationsbeschreibung
Die geopolitische Lage ist von Konflikten, Krisen und hoher Unsicherheit ge-
prägt. In Europa sind nach den noch nicht überwundenenWirtschafts- und Finanz-
sowie Euro- und Flüchtlingskrisen zwischenzeitlich weitere Krisenherde hinzuge-
kommen, die nicht weniger als den Bestand der Europäischen Union insgesamt
gefährden. Während die Auswirkungen des beschlossenen Austritts von Großbri-
tannien aus der Europäischen Union (sog. Brexit) noch nicht abgeschätzt werden
können, werden auch von anderen extremen Gruppierungen u. a. in Frankreich,
den Niederlanden und in Tschechien entsprechende Exit-Überlegungen gestützt.
In Deutschland gibt es diese Bestrebungen insbesondere in der Partei Alterna-
tive für Deutschland (AfD) ebenfalls, diese Meinung sollte sich aber in der im
Herbst 2017 anstehenden Bundestagswahl zumindest (noch) nicht als regierungs-
fähig erweisen. Außerhalb Europas werden von deutschen Bürgern insbesondere
die neue politische Situation nach der Präsidentenwahl in den USA (Trump), der
Konflikt mit Russland (Putin), der Konflikt mit der Türkei (Erdogan) sowie die
kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten (Irak, Israel/Palästina, Syri-
en) als bedenklich wahrgenommen. Eine reale persönliche Bedrohung ergibt sich
aus dem Umstand, dass die Anhänger des Islamischen Staats (IS) nun auch in
Zentraleuropa (u. a. in Deutschland, Belgien und Frankreich) terroristische An-
schläge verüben. In der Wahrnehmung bei Konsumenten weniger präsent ist der
innenpolitisch in Summe noch bedrohlichere Fakt, dass in Deutschland von etwa
2 Mio. Tatverdächtigen knapp 6 Mio. Straftaten (davon etwa 40% Diebstähle) pro
Jahr begangen werden, von denen nur etwa die Hälfte aufgeklärt werden kann [40,
S. 311].
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Auswirkungen aus Konsumentenperspektive
Die beschriebene politische Situation trägt zur allgemeinen Verunsicherung bei.
Inwiefern Konsumenten zukünftig die gerade auch für Einkaufszentren typische
Ansammlung von Menschenmassen meiden oder durch solche Nachrichten das
Konsumklima beeinträchtigt wird, bleibt abzuwarten.

Exemplarische Handlungsimpulse
Handelsunternehmen könnten im Bedarfsfall Investitionen für die Anpassung be-
stehender Sicherheitskonzepte durchführen sowie Standortentscheidungen in Kri-
senregionen zur Disposition stellen. Auch Entscheidungen betreffend die Lieferan-
tenauswahl (Sourcing) könnten gegebenenfalls überdacht werden. Es könnte auch
überlegt werden, in das bestehende Sortiment spezielle Angebote zu integrieren,
die eine gewachsene Verunsicherung der Konsumenten berücksichtigen. Dies kann
in Form von zunächst noch übertrieben anmutenden Beispielen wie Warnanlagen,
Personenschutzwesten oder Panzerverglasungen für Wohnungen und Fahrzeuge in
direkter Weise erfolgen. Anderseits sind aber auch Waren wie beispielsweise Ba-
dezusätze oder Dienstleistungen wie z. B. Reisen in die Berge möglich, die den
Konsumenten ein behaglicheres Gefühl vermitteln und somit der Verunsicherung
in indirekter Weise durch Entspannung entgegenwirken sollen.

1.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Exemplarische Situationsbeschreibung
Im Bereich des stationären und virtuellen Einzelhandels im Allgemeinen sowie im
Umfeld von Mobile Payment im Besonderen gibt es einige Spezialregelungen zu
beachten. Nachfolgend erfolgt einige grobe Skizzierung von wichtigen Regelun-
gen und deren Änderungen.

Datenschutzregelungen (BDSG, TMG, TKG, EU-Datenschutz-
Grundverordnung)
Die bisherigen nationalen Datenschutzregelungen basierten im Wesentlichen auf
der EU-Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation vom
12.07.2002 [7]. Zweck des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes [3] gemäß § 1
Abs. 1 BDSG ist, „den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt
wird“. Die Inhalte des zum 01.03.2007 außer Kraft getretenen Teledienstegesetz
(TDG) sind in das am 26.02.2007 verabschiedete Telemediengesetz (TMG) [45]
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eingeflossen. Gemäß § 1 Abs. 1 TMG gilt dieses Gesetz im Grundsatz für alle
elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste. Diensteanbieter dür-
fen personenbezogeneDaten zur Bereitstellung von Telemedien gemäß § 12 Abs. 1
TMG nur im gesetzlich vorgegebenen Rahmen erheben und verwenden, außer der
Nutzer hat explizit eingewilligt (sog. Opt-in-Verfahren). Weiterhin muss der Diens-
teanbieter dem Nutzer gemäß § 13 Abs. 1 TMG zu Beginn des Nutzungsvorgangs
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung, die Verwendung der personen-
bezogenen Daten sowie die vorgesehene Verarbeitung der Daten mitteilen. Zweck
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) [44] wiederum ist gemäß § 1 TKG, den
Telekommunikationswettbewerb sowie die Leistungsfähigkeit der Telekommuni-
kationsinfrastrukturen durch eine technologieneutrale Regulierung zu fördern. Die
für Location Based Services relevante Verwendung von standortbezogenen Daten
wird beispielsweise in § 98 TKG geregelt.

Am 27.04.2016 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679
(DS-GVO) [9] verabschiedet worden. Im Unterschied zu EU-Richtlinien müs-
sen EU-Verordnungen nicht in nationales Recht transferiert werden, sondern
gelten nach einem Übergangszeitraum unmittelbar für alle Länder der Europäi-
schen Union und gehen dann den jeweiligen nationalen Regelungen vor. Von
einer weitgehenden Vereinheitlichung europäischen Datenschutzrechts ist daher
auszugehen. Mit Gültigkeitsdatum ab dem 25.05.2018 werden sich auch für
deutsche Unternehmen einige Änderungen ergeben, die zunächst zu identifizie-
ren und dann umzusetzen sind. Eine Mahnung von Bundeskanzlerin Merkel im
Vorfeld „es mit dem Datenschutz nicht zu übertreiben“ [27], lässt bereits erah-
nen, dass die DS-GVO mit hoher Voraussicht bei Beratungsunternehmen und
Seminaranbietern zu zusätzlichen Umsatzerlösen führen wird. Die auf 47 Seiten
mit 21 Artikeln versehene EU-Richtlinie 2002/58/EG wies in Artikel 2 noch auf
eine ledigliche „Achtung der Grundrechte“ hin. Die DS-GVO 2016/679 führt zu-
nächst 173 Gründe für deren Verabschiedung an, erklärt in Artikel 1 den „Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten [..] [zum]
Grundrecht“ (wodurch auch deutlich höhere Strafzahlungen bei Nichtbeachtung
legitimiert werden) und benötigt dann weitere 98 Artikel auf insgesamt 88 Seiten
für die inhaltliche Detaillierung. Ein Ersatz der EU-Richtlinie 2002/58/EG ist
im Übrigen (zunächst) nicht vorgesehen. Bei der Begründung mit der Nr. 173
wird angeführt: „Um das Verhältnis zwischen der vorliegenden Verordnung und
der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die Richtlinie entsprechend ge-
ändert werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, sollte die Richtlinie
2002/58/EG einer Überprüfung unterzogen werden, um insbesondere die Kohä-
renz mit dieser Verordnung zu gewährleisten“ [9]. Wenigstens wurde das Recht
auf „Vergessenwerden“ nicht vergessen. Gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO hat eine
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Person „das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche
ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen“.

I Auf nachfolgender Homepage des Bayerischen Landesamtes für Da-
tenschutzaufsicht können Kurz-Papiere zur DS-GVO abgerufen werden:
https://www.lda.bayern.de/de/datenschutz_eu.html.

Fernabsatzverträge (sowie Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr)
Die für den Online- und weitgehend auch für den Mobile-Handel relevanten Rege-
lungen bezüglich der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Fernabsatz-
verträge sowie Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr wurden zwischenzeit-
lich in das Bürgerliche Gesetzbuch eingearbeitet (vgl. §§ 312b–312j BGB [6]). Zu
beachten ist auch hier, dass gemäß § 312k BGB von diesen Regelungen nur zum
Vorteil eines Konsumenten abgewichen werden darf.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) [12]
Dieses Gesetz soll die Aufrechterhaltung eines freien Wettbewerbs zwischen Un-
ternehmen sicherstellen. Gemäß § 48 Abs. 1 GWB sind das Bundeskartellamt,
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die nach Landesrecht zu-
ständigen obersten Landesbehörden die sog. Kartellbehörden. Kartellrechtlich sind
insbesondere wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen
(sog. Kartellverbot, vgl. § 1 GWB) sowie die missbräuchliche Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung (sog. Missbrauchskontrolle, vgl. § 19 GWB) verbo-
ten. Des Weiteren sollen vom Bundeskartellamt Zusammenschlüsse untersagt wer-
den, durch die ein wirksamer Wettbewerb erheblich behindert werden würde (sog.
Fusionskontrolle, vgl. § 36 Abs. 1 GWB). Der bekannteste Fall in der jüngeren
Vergangenheit ist wahrscheinlich der geplante Verkauf der etwa 450 Supermärk-
te von Tengelmann und Kaiser’s an Edeka. Das Kartellamt untersagte zunächst
den Zusammenschluss. Sigmar Gabriel als zu diesem Zeitpunkt zuständiger Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie stimmte dem Zusammenschluss entgegen
den Empfehlungen der Monopolkommission (zu deren Aufgaben und Mitgliedern
vgl. § 44–47 GWB) auf Basis der in § 42 GWB vorgesehenen Ministererlaubnis
später unter Verhängung von Auflagen zu. Daraufhin trat der Bundeskartellamt-
Präsident Andreas Mundt aus Protest zurück. Im Juli 2016 setzte das Oberlandes-
gericht Düsseldorf die Ministererlaubnis dann wegen Befangenheit des Ministers
vorübergehend außer Kraft [33]. Am Ende verständigten sich Rewe und Edeka
und für „Kaiser’s Tengelmann endet[e] eine Unternehmensgeschichte, die bis ins
Jahr 1876 zurückreicht“ [34]. Welches Ergebnis des Kaiser’s-Tengelmann-Edeka-

https://www.lda.bayern.de/de/datenschutz_eu.html
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Rewe-Konflikts am Ende für die Verbraucher am besten gewesen wäre, konnte und
kann weder ex-ante, noch ex-post zuverlässig beurteilt werden.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) [11]
Gemäß § 1 UWG dient dieses Gesetz „dem Schutz der Mitbewerber, der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren
geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit
an einem unverfälschten Wettbewerb“. Keiner der Vertragspartner soll sich durch
unfaire Maßnahmen Vorteile verschaffen können. Die aufgrund einer Kritik von-
seiten der Europäischen Kommission erforderlich gewordene UWG-Novelle vom
09.12.2015 führte zu Verschiebungen in der Reihenfolge der Paragraphen sowie
zu Änderungen des Wortlauts von einzelnen Vorschriften. Eine wesentliche Ände-
rung der Rechtslage ergab sich nicht [30]. Im Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG werden
30 Beispiele für unzulässige geschäftliche Handlungen angeführt. Gemäß Num-
mer 15 ist „die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft
aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen“ unzulässig, in der Praxis aber ge-
rade bei Matratzengeschäften und Teppichhändlern häufiger zu beobachten.

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
(neue Kassenbuchführungsrichtlinien)
Am 31.12.2016 ist die Übergangsfrist zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei
Bargeschäften ausgelaufen. Seit dem 01.01.2017 müssen Unterlagen, die mit elek-
tronischen Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern
oder Wegstreckenzählern erstellt worden sind, für „die Dauer der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar
aufbewahrt werden“ [4]. Des Weiteren gilt eine Einzelaufzeichnungspflicht. Dies
bedeutet, dass „aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen,
einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, so dass sich
die einzelnen Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen
lassen können“ [4]. Weiterhin steht bereits fest, dass zum 01.01.2018 die Mög-
lichkeit einer Kassen-Nachschau eingeführt wird. „Dies ist ein eigenständiges
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte u. a. im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen“ [4].
Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen außerdem ab dem 01.01.2020 über
eine zu zertifizierende technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die sich aus
einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle
zusammensetzt [4]. Aus der Perspektive von Mobile Payment ist es durchaus
bedauerlich, dass eine Verpflichtung zur elektronischen Belegausgabe erst ab
dem 01.01.2020 vorgesehen ist. Die Belegablage ist für Privatpersonen durchaus
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ungewohnt und kann bei Retouren Probleme bereiten. Ein digitales, über das
Mobiltelefon jederzeit zugängliches Belegsystem wäre ein wichtiger Treiber für
Mobile Payment aus Konsumentenperspektive.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen besteht der Zweck dieses Ge-
setzes darin, „die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu
fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirt-
schaftung von Abfällen sicherzustellen“ [26]. Dieses Gesetz gilt gemäß § 2 Abs. 1
KrWG für die Vermeidung, die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen so-
wie die sonstigenMaßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Jedes Unternehmen, das
Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- oder verarbeitet oder vertreibt, trägt gemäß
§ 23 Abs. 1 KrWG die Produktverantwortung. Erzeugnisse sollten so gestaltet
werden, dass einerseits bei Herstellung und Gebrauch die Entstehung von Abfall
vermindert wird und andererseits nach dem Gebrauch sichergestellt wird, dass die
entstandenen Abfälle umweltverträglich verwertet beziehungsweise beseitigt wer-
den. In einigen Gesetzen und Verordnungen wird der Umfang der abfallwirtschaft-
lichen Produktverantwortung konkretisiert, wie z. B. in der Altfahrzeugverordnung
(AltfahrzeugV), der Altölverordnung (AltölV), dem Batteriegesetz (BattG), dem
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und der Verpackungsverordnung
(VerpackV), die jeweils kosten- und barrierefrei über das Online-Gesetzesportal
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (www.gesetze-im-
internet.de) zum aktuellen Rechtsstand abgerufen und geprüft werden können.

Ladenöffnungszeiten
Im Jahr 2006 hat der Bund die Zuständigkeit für die Regelungen der Ladenöff-
nungszeiten auf die Bundesländer übertragen. In Baden-Württemberg beispiels-
weise wurden die diesbezüglichen Regelungen mit dem Gesetz über die Ladenöff-
nung in Baden-Württemberg (LadÖG) relativ großzügig ausgestaltet [14]. Gemäß
§ 3 Abs. 2 LadÖG müssen Verkaufsstellen nur an Sonn- und Feiertagen für den ge-
schäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen bleiben, werktags ist im Grundsatz
eine 24-stündige Öffnung zulässig. Weil nachts Konsumenten mehrheitlich weiter-
hin schlafen und nicht einkaufen möchten, schließen die meisten Ladengeschäfte
nach individueller Festlegung dennoch zwischen 20 und 23 Uhr. Im angrenzenden
Nachbarbundesland Bayern verweist das sich selbst als solches bezeichnende Zu-
kunftsministerium auf die restriktiven Bundesregelungen der Vergangenheit und
weist an, dass Ladengeschäfte aller Art sowie sonstige Verkaufsstände abgesehen
von Apotheken, Tankstellen sowie Verkaufsstellen in Bahnhöfen oder Flughäfen

http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.gesetze-im-internet.de
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im Grundsatz an Sonn- und Feiertagen sowie werktags zwischen 20 Uhr und 6 Uhr
geschlossen bleiben müssen [2].

Preisangabenverordnung (PAngV)
Zum Schutz der Konsumentenmüssen u. a. gemäß § 1 Abs. 1 PAngVVerkaufsprei-
se inklusive Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile als sog. Gesamtpreise
ausgewiesen werden. Dabei kann auf „die Bereitschaft, über den angegebenen
Preis zu verhandeln, [. . . ] hingewiesen werden, soweit es der allgemeinen Ver-
kehrsauffassung entspricht und Rechtsvorschriften [bei Büchern z. B. Buchpreis-
bindung] nicht entgegenstehen“ [36]. Gemäß § 1 Abs. 2 S. 2 PAngV ist die Höhe
von gegebenenfalls zusätzlich anfallenden Fracht-, Liefer-, Versand- und sonstigen
Kosten anzugeben.

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)
Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte [13]
ist der Hersteller eines Produkts verpflichtet, wenn durch den Fehler eines Pro-
dukts ein Mensch verletzt oder getötet oder eine Sache beschädigt wurde, dem
Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die in der Praxis in
Deutschland durchsetzbaren Schadenersatzansprüche erscheinen im Vergleich mit
den USA allerdings fast infinitesimal gering bemessen.

Rabattgesetz, Zugabeverordnung und Gesetz über das Zugabewesen
Bis zum 23.07.2001 durften deutsche Einzelhändler bei Barzahlungen von Kun-
den maximal 3% Nachlass gewähren. Größere Preisreduzierungen waren auf den
Sommer- (SSV) und den Winterschlussverkauf (WSV) begrenzt. Des Weiteren
waren abgesehen von wenigen Ausnahmen das Anbieten und das Gewähren von
unentgeltlichen Zugaben im Geschäftsverkehr untersagt. Im Zuge einer erforder-
lichen Anpassung an die EU-Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr hat die Bundesregierung diese auf die 1930er-Jahre zurückgehen-
den legislativen Regelungen zum Rabattgesetz, zur Zugabeverordnung und zum
Zugabegesetz aufgehoben [15, 16]. Größere Rabatte und Zugaben wären seit-
dem im Grundsatz möglich (vgl. § 1 Abs. 1 PAngV) und wurden zum damaligen
Zeitpunkt vom Handel zum eigenen Nachteil auch befürchtet. Aus Konsumen-
tenperspektive ist allerdings zum Teil die gegenteilige Wirkung eingetreten, viele
Händler gewähren generell keine Nachlässe mehr und verweisen stattdessen auf
die Möglichkeit zur Sammlung von Treuepunkten. Die Voraussetzungen für einen
unternehmerischen Erfolg von Deutschlandcard, Payback & Co. wurden im Ju-
li 2001 verabschiedet.
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) [50]
In dieser Verordnungmit derzeit noch aktuellem Rechtsstand vom 11.06.2013wird
neben allgemeinen Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete u. a. der Ausweis
von Dorf-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten geregelt. Am 30.11.2016
hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie
2014/52/EU und zur Stärkung des Zusammenlebens in der Stadt beschlossen,
der nun den weiteren Gesetzgebungsprozess durchläuft. Vorgesehen ist, eine neue
Baugebietskategorie für urbane Gebiete in die Baunutzungsverordnung aufzu-
nehmen und u. a. Erleichterungen für den erforderlichen Wohnungsneubau in
Ballungsgebieten zu schaffen [5].

Auswirkungen aus Konsumentenperspektive
Die zum Schutz der Verbraucher gedachten Datenschutzregelungen sind in man-
chen Bereichen eventuell zu restriktiv geregelt und behindern die Ausgestaltung
moderner Nutzungskonzeptionen durch hohe Barrieren selbst für den Fall, dass
der Konsument seine Zustimmung dafür erteilen würde.

Die BauNVO kann eventuell einen höheren Beitrag zur Begrenzung der Erhö-
hung von Wohnungsmieten leisten als die vom Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz vorgesehene Mietpreisbremse. Sie ist daher aus Konsumen-
tenperspektive grundsätzlich ebenso begrüßenswert wie die Aufrechterhaltung der
dem Verbraucherschutz dienenden Regelungen des GWB, des UWG, des Prod-
HaftG und der PAngV. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz berücksichtigt die zuneh-
mende Bedeutung der ökologischen Rahmenbedingungen.

Mit der Aufhebung des Rabattgesetzes, der Zugabeverordnung und des Geset-
zes über das Zugabewesen haben Verbraucher wahrscheinlich höhere Erwartun-
gen verbunden. Kulturelle Divergenzen in der Fertigkeit des Feilschens (Preisver-
handlungsführung) zwischen deutschen und orientalischen Konsumenten sind aber
wohl nicht so einfach abzuschaffen wie Gesetze. Andererseits scheint hierzulan-
de das Preisniveau für die privaten Konsumausgaben im europäischen Vergleich
auch relativ günstig zu sein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für das
Jahr 2015 lag der deutsche Wert 0,2% unterhalb des Durchschnittsergebnisses der
28 EU-Mitgliedstaaten [38]. Die Ladenöffnungszeiten berücksichtigen den zuneh-
menden gesellschaftlichen Flexibilisierungstrend nur zum Teil und könnten noch
als zu restriktiv wahrgenommen werden.

Exemplarische Handlungsimpulse
In diesem Beitrag wird insgesamt bewusst versucht, Unternehmen keine Hand-
lungsimplikationen vorzugeben, die umgesetzt werden sollten, sondern lediglich
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Impulse in Form eines Möglichkeitenraumes aufzuzeigen. Bei der neuen EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung sowie den neuen Kassenbuchführungsrichtlinien kann
allerdings der Hinweis nicht unterbleiben, dass Unternehmen sich, sofern noch
nicht geschehen, möglichst zügig damit auseinandersetzen sollten.

Eine Flexibilisierung der werktäglichen Ladenöffnungszeiten zumindest bis
22 Uhr könnte helfen, die geänderten sozialen Rahmenbedingungen (vgl. Ab-
schn. 1.2.3) besser zu berücksichtigen. Bei Handelsunternehmen wären diesbe-
züglich zunächst Kosten-Nutzen-Überlegungen abzuwägen und anschließend bei
einer regional fehlenden Liberalisierung gegebenenfalls auf politische Entschei-
dungsträger einzuwirken.

Deutsche Konsumenten scheinen kulturell bedingt Preisverhandlungen zu mei-
den und gegebenenfalls (unter Vorgabe anderer Begründungen) einen Kaufvor-
gang lieber abzubrechen. Das Verkaufspersonal könnte Wagemutige (diese sind
vergleichbar mit scheuen Rehen) nun zurechtweisen und belehren, dass Preisnach-
lässe nicht möglich sind (die Rehe verschwinden dann in denWald). Eventuell vor-
teilhafter wäre es, diese verbale Herausforderung anzunehmen, dem Konsumenten
Verständnis entgegenzubringen, selbst aber wiederum Verständnis einzufordern,
noch einmal einen Belegkanon an vor allem emotionalen und nur vereinzelt fak-
tenorientierten Argumenten anzuführen und dabei insgesamt auf eine gute Atmo-
sphäre zu achten. Die Zielsetzung wäre, dass Konsumenten sich wohl fühlen und
nicht weniger gelingt, als den Konsumenten gegenüber „to fulfil a desire and to
obtain pleasure in life“ [25, S. 266].

1.2.3 Soziale Rahmenbedingungen

Exemplarische Situationsbeschreibung
Wie auch andere westliche Industrienationen befindet sich Deutschland bereits
mitten in einem demografischen sowie strukturellen Bevölkerungswandel ([39–
41, 43] sowie Abb. 1.1). Die Anzahl an Geburten hat sich auf einem relativ gerin-
gen, zur Reproduktion nicht ausreichenden Niveau stabilisiert. Die Bevölkerung
im typischen Ausbildungsalter (18–21 Jahre) ist bereits deutlich zurückgegangen.
Die zunehmende Lebenserwartung in Verbindung mit geburtenstarken Jahrgän-
gen führt dazu, dass die Bevölkerung im typischen Rentenalter (> 65 Jahre) be-
reits deutlich angewachsen ist. Der Anstieg der älteren Bevölkerungskohorte wird
auch bei einer gleichbleibenden Pflegeeintrittswahrscheinlichkeit zu einer weite-
ren Zunahme der Anzahl an Pflegefällen führen. Sofern die durch die Zunahme
der Lebenserwartung gewonnene Lebenszeit nicht in Gesundheit, sondern in Pfle-
ge verbracht wird, wird die Zunahme der Anzahl an Pflegefällen dadurch weite-
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